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Berordnungsblatt

Großberzuglichen Dberrats der Iraclkiten ,

Bekanntmachung : die teltamentarifchen Bejtimmungen der Michel Weil Eheleute in Straßburg zugunften ‚der Firae¬
fiten Frankreichs , Eljaß - Lothringens und BadensS betreffend .

Anhang : Synagogeneinweihung zu Pforzheim .
N NEE

1 .

Bekanntmadung, .

Die teftamentarifchen Beftimmungen der Michel Weil Cheleute in Straßburg zugunften der Sfraeliten
rankreichsS , Eljaß - Lothringen ? und Badens betreffend .

Un die Synagogenräte und Bezirks ] ynagogen .

Sin großartiges Vermächtnis , an welchem die badijchen Fjraeliten mitbeteiligt find, wird ,
nachdem die rechtlichen Schwierigkeiten jeiner Durchführung glücklich befeitigt find , in diefem
Sahre feine wohlthätigen Wirkungen zu äußern beginnen . Der Eingebung ihres edlen Herzens ?
folgend, haben der am 2. Auguft 1878 verftorbene Midhel Weil von Straßburg und

jeine am 13 . Januar 1887 ebenfalls verftorbene Chefrau Fanny Weil , eine geborene

Seeligmann von Karlsruhe , durch legtwillige Verfügungen vom 14 . Januar 1876 und

8. Februar 1876 ihr ant Alten Weinmarkt in Straßburg gelegenes , unter dem Namen „Hotel
Neuweiler “ bekanntes umfangreiches AUnwejen, welches einen Werth von etwa einer VBiertel¬

— million Mark befigt , dem Centralfonfijtorium der Ifraeliten Frankreichs zu Paris mit der

— Beitimmung Hinterlafjen , daß die jährlich davon abfließenden Mieterträgnifje — nach An¬
=

jammlung eine & au8 den Einfinften der drei erften Jahre zurüczulegenden Betriebz - und

Unterhaltungsfonds — zur Verleihung von Preijen und Unterftügungen an Ifraeliten Frank

reichs, Eljaß - Lothringens und Badenz verwendet werden jollen . Die Preije find im erften

Sahre für befonders tugendhafte ijraelitijche Familien oder Sinzelperjonen , im zweiten Jahre

für mwürdige ijraelitiiche Witwen , im Dritten Fahre für verdiente ifraekitijche Anftalten ,

Autoren , Rabbiner oder Lehrer beftimmt , die Unterftükgungen aber unter arme Fjraeliten

der Städte Raris , Straßburg und Karlsruhe behufs Anfchaffung von Heizmaterialien zu

erteilen . Der angegebene Turnus bezüglich der Preije wiederholt Jich alle drei Jahre . Aus dem



Bufammenhalt der erwähnten Teftamente ergiebt fidh, daß in jedem Jahre zwei Drittel der

Erträgniffe für Preije und ein Drittel für Unterftügungen zu verwenden find. | 8

In Gemäßheit der bei Genehmigung des Vermächtnifjes ‚durch
die

e(iaß-Lothringiiche
und durch die badifhe Regierung geftellten und von dem ijraelitijchen Gentralfonfiftorium zu

RarizZ angenommenen Bedingungen find die Erträgnifje des fraglichen Anwejens nad) Maß:

gabe der Zahl der ifraelitijchen Bevölferung der drei beteiligten Länder Jährlich zu repartieren

und den oberiten ijraelitijchen Kultusbehörden derjelben behufs jelbjtändiger Verwendung nach

VBorichrift der Weil ’ jhen Tejtamente zur Verfügung zu ftellen . Vegteres gefchieht erfimals

im laufenden Jahre , und zwar wird der der diesjeitigen Behörde zufommende Anteil an

den auf 15500 Franken — 12400 Mark fich beziffernden Erträgnifjen etwa 1900 Marf

betragen .
In Übereinftimmung mit dem Vorgehen des ijraelitijchen Centralfonfijtoriums zu Paris

haben wir befchloffen , von leßterer Summe zwei Tugendpreije von je 635 Mark für Yrae¬

litijde Familien beziehungsweije Sinzelperjonen des SGroßherzogtums auszujegen und die

reitlichen 685 Mark den ijraelitijchen Armen der Stadt Karlsruhe für Heizzwede zuzumwenden .

Demzufolge wird beftimmt :

1. Der erfte der beiden diesjährigen Preije im Betrag von 635 . M. , welcher die Benennung

Fanny Weil ’ flder Tugendpreis

führt , {ol im laufenden Monat an eine ijraelitijdhe Familie oder auch an eine einzelne

Berfon des Landes verliehen werden , Die fih Ddesjelben in den legten vier Jahren

„ durg Beweije von großen Tugenden , guter Führung , Großmut
und MenjhHenliebe “ würdig gemacht Hat .

Selbitredend können nur bedürftige oder wenig bemittelte Familien beziehungs :
weije Berjonen Berückfichtigung finden .

. Die Synagogenräte werden veranlaßt , fofort darüber in Beratung zu treten , ob im

ihren Gemeinden Familien vder Perfonen vorhanden find , welche des zu vergebenden
Preifes mürdig und bedürftig erjcheinen . Bejahendenfalls find die Betreffenden unter

eingehender Begründung , insbefondere auch unter Angabe ihrer Erwerbs - und Ver

mögensverhältnifje , jowie der Zahl , des Alters und des etwaigen Einkommens der

Kinder , bei der Bezirksjynagoge in Vorfchlag zu bringen . Lebtere hat die bei ihr
einfommenden Vorjchläge bis 15 . 1. Mits . mit gutächtliher Äußerung hierher vor

zulegen . Auch fteht ihr frei , von fih aus Vorfchläge zu machen .
3. Der mit dem Preifje bedachten Familie beziehungsweife Berjon wird hierüber diesjeits

eine Urkunde ausgeftellt . Außerdem wird ihr Name zu ihrer eigenen Ehrung

KUH MAneiferung für Andere durch das diesjeitige Verordnungsblatt bekannt

gegeben .

Borftehendes ijt durch die Synagogenräte in geeigneter Weije zur Kenntnis ihrer Ge

meinden zu bringen .
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Im übrigen verweifen wir auf die unten abgedruckten Weil ’ ] hen Tejtamente und

Genehmigungs-Akte des Kaijerlichen Statthalter in Eljaß - Lothringen , owie des Großherzouglichen
Minijteriums der Iuftiz , des Kultus und Unterrichts.

Karlsruhe , den 28 . Dezember 1892 .

Sroßherzoglidher Oberrat der F ) raeliten .
Der Minifterialionmiffär .

Becherer.
Willjtätter .

Anlagen .

A .

Sefkament .

IH unterzeichnete Fanny Weil geb. Seeligmann , Gattin von Midel Weil , wohnend in Straß¬
burg , habe mein Teftament wie folgt gemacht :

Sch vermache dem Consistoire central des Israölites de France in Paris die mir mit meinem
Gatten , Eigentümer der andern Hälfte , in Gemeinfchaft zuftehende Hälfte des Haufes nebft Bugehörden ,
Spiegeln , Yfen , KXaminen , Füllungen ( panneaux ) gelegen zu Straßburg , Alter Weinmarkt Nr . 27 ,
bekannt unter dem Namen Hotel Nenweiler . Bejagte Haushälfte bleibt dem lebenslängliden Nuß¬
genujje meines Gatten unterftellt , welchem ich fie auf feine LebenSzeit vermache . Derfelbe vereinnahmt
bis zu feinem Tode die Miete und Erträgniffe , wogegen er befagte Haushälfte auf feine Koften in

Bezug auf große und Feinere Ausbefjerungen gut in Stand zu Halten , die Steuern und Auflagen
jeder Art , Verfiherungsprämien und fo weiter zu entrichten Hat. Überhaupt behält er ohne jede
Kontrole jeitenz des Consistoire central die freie volle Verwaltung des Anwefens bi zu jeinent Tode .

Nach meines Gatten Tode übernimmt daz Consistoire central die Verwaltung der ihn von mir ver

machten Haushälfte , e$ bezieht davon die Miete und Erträge , welche nach Abzug der Verwaltungstkoften ,
Steuern , Unterhalt , nach Maßgabe obiger Weifungen , weldhe nach meinem Tode dem Consistoire cen¬
tral abfchriftlich zu übermitteln find , verwendet werden müffen .

Die drei erfien Jahre nimmt man die Erträge ein , weldhe zu Kapitalifieren - find , um damit die

Erbjdhaftsgebühren , Steuern , Verficherung , große und Keine Ausbefferungen , zu berichtigen .
Das vierte Jahr werden drei Sechftel des Ertrage & genommen und dazu verwendet , um zwei

Breije , den erften zu zwei Sechftel , den zweiten zu einem Sechftel , zwei ifraelitijhen Berfonen oder

Hamilien Frankreichs , Eljaß - Lothringenz oder Badens zu geben , welche in den vier verfloffenen Jah¬
ten durch Beweije großer Tugend , guter Führung , Sefihle von Großmut und MenfchHenliebe , diefe
reife verdient haben . Die drei rejtigen Sechftel find zu Brennftoff bei Beginn des Winters an be¬

dürftige Yfraeliten der Städte Paris , Straßburg und Karlsruhe zu verteilen .

Das fünfte Jahr find gleichfalls drei Sechjtel des Ertrag zu nehmen , um damit drei Preile ,
jeden zu einem Sechitel , an in Frankreich , Eifaß - Lothringen und Baden wohnende ijraelitijhe Wit¬

wen zu vergeben , vorzug $weije an jJoldhe mit Kindern jugendlichen Alters , weldhe durch ihr VBer=
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halten , die Stellung , die fie in der Sefellfchaft einnehmen und durch gute dcung Die reife verdient
haben . Die reftigen drei Sechftel find wie da3 Jahr vorher bei Beginn des Winters zu Bremnftoff an

bedürftige Firaeliten der Städte Paris , Straßburg und Sarlsruhe zu verteilen . a7 HE
Das jechfte Jahr werden wieder drei Sechftel des Ertrags in zen gleich heitlichen reifen an

ijraelitijche Inftitute , Urheber , Rabbiner oder Lehrer Zrankreichs , ‚Eifaß-Sothringens oder Badens

vergeben , welche durch ihre erteilte Erziehung , ihre Schriften , Predigten oder Unterricht das Meilte

zur fittligen Hebung und Wiedergeburt meiner ifraelitijchen SGlaubensgenofjen beigetragen Haben; die

reftigen drei Sechftel fiud wie die zwei Jahre vorher zu Brennftoff bei Eintritt des Winters an be

dürftige Iiraeliten der Städte Paris , Straßburg und Kurlsruhe zu verteilen .

Das fiebente Fahr find die Preije und Alınojen wie daZ vierte Jahr zu verteilen , daS achte wie das

fünfte , da3 neunte wie das jechfte und fofort , fo daß fich alle drei SJahre die nämlichen Preife

wiederholen .
Die Preisverteilung gefchieht alljährlich , beim erften Preije am Jahrestag meine8 Zodes8 , bei den

folgenden Preijen am Gedächtnistage des Todes meines Gatten , mit Ausnahme der zehn Preife an

SInftitute , Urheber , Rabbiner oder Lehrer , wovon fünf an jedem Sahrestage zu verteilen find.

Die Preife tragen den Preisnamen Fanny und Michel .
Mit Rückficht auf die große Ehrenhaftigkeit und Recht {haffenheit der Mitglieder des Consistoire

central des . Israölites de France { ol e$ nur Ddiefes oder die von ihm bezeichneten Mitglieder fein,

welche die ungeteilte Hälfte des Hotels Neuweiler , Alter Weinmarkt 27 , verwalten , fowie ferner die Preife
nnd Verficherungen *) verteilen .

Um Rande fteht gefchrieben : *) ( DasZ hier in der Urfchrift ftehende Wort „ assurances “ fcheint ein

Schreibverftoß für „ aumönes “ [ Almofen ] zu fein . Der beeidigte Überfeger : SGezeichnet Bütterlin )

Dasfelbe ernennt die Kommijfionen , um ihm wegen Erlangung der Preifje zu berichten , und il

alleiniger Richter in allen etwa erhobenen Streitigkeiten .
Außerdem gebe ich ihm in bedrängnisvoller Zeit die Freiheit , in einem der drei oben benannten

Länder die Preije ein Jahr lang auszufjeben oder vielmehr um ein Jahr aufzufchieben , um dringenden Bedürf¬

nifjen bei unfern Glaubensgenoffen abzuhelfen . Cbhenfo ermächtige ich e3, bei einer größeren Zahl von

Perfonen , welche der für dieerfte Verteilung beftimmten Tugendpreije würdig find , oder von des zweiten
Preijes würdigen Witwen die. Anzahl der Preije unter Minderung der Summen zu erhöhen . Id
bitte e5 jedoch , diefe Freiheiten und Ermächtigungen nur in dringenden Fällen zu gebrauchen und den

Suhalt diefes Teftament3 joweit möglich zu beachten .
Wenn mein Gatte Herr Michel Weil , wie er mir zu verftehen gegeben hat , feinen ungeteilten

Anteil am Hotel Nenweiler , Alter Weinmarkt 27, feinerfeit ® dem Consistoire central zu denfelben Zweden
wie der andere von mir vermachte Anteil vernıachen würde , fo kanır dazZ Hotel niemals veräußert
werden . Jm Falle NobbhrandsS ift e8 mit den Verfidherungsgeldern wieder aufzubauen , und giebt e&

während des Wiederaufbaues feinen Ertrag , jo ruhen die Preife und Verteilungen .
Das Hotel muß ftet3 verfichert fein und , inbezug auf große und Meinere Ausbefferungen gut in

Stand erhalten werden .

Sm Enteignungsfalle Jollen mit der EntidhHädigung ein oder zwei andere Anwefjen in einem | Hönen
Stadtteile Straßburg angekauft werden , deren Ertrag diejfelbe Verwendung erhält , wie für das Hotel
Neuweiler beftimmt .

Die Verwandten , welche beim Tode des Längitlebenden im Hotel wohnen werden , fönnen darin " zu
demjelben reife und Bedingungen wie bis dahin wohnen bleiben , ohne jedoch untervermieten zu dürfen .

Sm Fale mein SGatte Herr Weil fein Teftament zugunften desjelben Werkes , des Consistoire

central machen würde , fol es nach Outdünken Handeln , zur Lizitation ichreiten oder in der Ungeteilt¬
heit bleiben . Erfterenfals Hat e& mit dem Erlöje ein anderes Haus anzukaufen .

hr

R
Z
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Diejes von meiner Hand gejhriebene Teftament {ft der Ausdruck meines legten Willens .

Straßburg , den achten Februar achtzehnhundert fechs und Yiebzig.
anny Weil geb. Seeligmann .

Bemerkung : Von dem voranftehenden Teftamente weicht dasjenige des EChemannes Michel
Weil vom 14 . Januar 1876 darin ab , daß nach diefem jeweils Fünf Sechftel des Jahreser¬
trag $ zu Breifen ( im vierten Jahr zu zwei Preijen von 3% und 2 , im fünften Jahr zu
drei Preifen von Us , Us und Us , im fechften Jahr zu zehn Breifen von je 1,2 ) und ein

Sechftel zu Unterftüßungen verwendet werden jollen . Im übrigen ftimmen beide

Teftamente wörtlich überein .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden

Deutjcher Kaijer , König von Preußen 2C. 20. 2C. verordnen im Namen des Reichs für Eljaß - Lothringen
nach) Sinficht der eigenhändigen Teftamente vom 10. Dezember 1875 , 14 . Januar 1876 und 8, Februar
1876 , dur ) welche die zu Lebzeiten in Straßburg wohnhaft gewefenen Eheleute Michel Weil und

Fanny , geborene Seeligmann , dem ifraelitijhHen Centralfonfiftorium zu Paris ein in Straßburg ge¬

legenes Haus unter Auflagen fiir dem ifraelitijdhen Kultus fih anfchließende Zwede vermacdht Haben ,

und gemäß Artifel 910 des Bürgerlichen SGefegbuches , Artikel 1 des Gejeges vom 2. Januar 1817

und S 2 der Verorduung vom 5. Mai 1873 , fowie , was die in den Teftamenten enthaltene Klaufel

der Unveräußerlichfeit des vermachten HaufeS nnd die Beftimmungen derfelben betrifft , welche der ges

nannten ausländifchen Kultusbehörde eine über die Grenzen ihres Staatsgebiet hinausgehende amtliche

Thätigkeit zuweifjen , im Hinblict auf Artikel 900 des Bürgerlichen SGejegbuches was folgt :

Die bezeichneten Vermächtnijje werden Hierdurch mit der Maßgabe , daß von der die Unveräußer¬

lichfeit des vermachten Haufes vorjchreibenden Klaufel abzufehen ift , und unter der Bedingung geneh¬

migt , daß das ifraelitijdhe Centralkonfiftorium zu Paris bei Annahme der Vermächtnijje durch eine ,

mit derjelben notariell zu beurfundende und dem ifraelitijchen Konfiftorium zu Straßburg jowohl al8

dem DYberrat der Ffraeliten zu Karlsruhe in Ausfertigung mitzuteilende Erklärung fich verpflichtet ,

1. die Verwaltung des vermachten Vermögen durch einen in Straßburg wohnhaften Seneralbevoll¬

mächtigten zu führen , ;
2. die Reinerträgniffe unter die beteiligten drei Länder jo zu verteilen , daß unbe| chadet eines zwijchen

den einzelnen Jahren eintretenden Ausgleichs und Meinerer oder durdh hejondere Umftärde gerecht¬
fertigter . Abweichungen , jedes Land einen dem Verhältnifje der Ziffer feiner i {raelitifchen Deyölfes
rung zu den Ziffern der ifraelitijhen Bevölkerung der beiden anderen Qänder entfprechenden Zeil

erhält und

3. die Beträge , welche hiernad ) dem Reichslande ECljaß =Lothringen und dem Großherzogtum Baden
zufallen , für Eljajaß - Lothringen dem ifraelitijdhen Bezirkskonfiftorium zu Straßburg in eigenem

Namen und als Vertreter der ijraelitijchen Bezirkskonfiftorien zu Kolmar und zu Meß und für Baden

dem Oberrat der Ffiraeliten zu Karlsruhe zu einer unter eigener Auswahl der gu belohnen den und

zu unterftüßenden Berfonen , Familien und Einrichtungen gemäß den teftamentarijchen Beftimmungen

zu bewirfenden Verwendung regelmäßig auszuzahlen .
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Zugleich werden die ijraelitijhen Bezirksfonfijtorien zu Straßburg , Kolmar und Meg ermächtigt,
die aus den bezeichneten Vermächtniffen und der Annahmeerklärung des ifraelitijchen Certralfonfiftoriums

für ihre Bezirke fich ergebenden Vorteile anzunehmen ,

Urfundlich unter Beidrückung des Kaiferlidhen Infiegels :

Straßburg , den 23 , Dezember 1889 .

Sm Allerhöchften Auftrage Seiner Majeftät des Kaifers .

Hürft vo, Hohenlohe ,

Der Staatsfjekretär :
v. Puttfamer .

Minifterium der Fujtiz , des Kultus und Unterrichts .

Karlsruhe , den 17 . Januar 1891 .

Nr . 965 . Die , teftamentarifhen Beftimmungen der Michel
Weil Cheleute in Straßburg betreffend .

Sroßherzoglichem Dberrat der Ifraeliten wird auf den Bericht vom I . I. M. , Nr . 829 , unter Rück¬

jendung der vorgelegten Sffentlichen Urkunde vom 1. und 2 Dezember 1890 erwidert :

Nachdem das Centralkonfiftorium der FIfraeliten Frankreichs zu Paris laut Öffentlicher Urkunde
vom 1. und 2. Dezember 1890 die Vermächtnijfje der Michel Weil Eheleute in Straßburg angenommen
und unter ausdrücklicher Anerkennung , daß die in den Teftamenten der Genamuten enthaltene Rlaufel
der Unveräußerlichkeit de8 vermachten Hanjes als nicht gemacht anzufehen fei , die Verpflichtung über¬
nommen hat , *
1. die Verwaltung des vermachten Vermögen durch einen in Straßburg wohnhHaften Generalbevoll =

müöchtigten , welcher jpäter bezeichnet werden joll , zu führen ;
2. die Reinerträgniffe der Vermächtniffe unter jedes der drei beteiligten Länder Franfkreih , Elfaß¬

Lothringen und Baden nach Verhältnis der Biffer feiner ifraelitijhen Bevölkerung zu den Biffern
der iraelitifchen Bevölkerung der beiden andern zu verteilen ;

3. die Verteilung der in Ziffer 2 bezeichneten Erirägnifje jährlich vorzunehmen
wird dem Großherzoglichen OYberrat der Siraeliten , al dem Vertreter der als Hffentliche Korporation
anerfannten Religionsgemeinfchaft der Iiraeliten des Sroßherzogtums zur Annahme der aus den frag :
lien Vermächtniffen fi ergebenden Vorteile , joweit es fi um den auf das Großherzogtum fallenden
Anteil Handelt , gemäß $. 5 der fandesherrlichen Verordnung vom 17 . November 1883 , die Erteilung
der Körperjchaftsrechte betreffend , und L. R. S . 910 die {taatliche Genehmigung erteilt .

Die dem Oberrat zukommenden Beträge find unter eigener Auswahl der zu belohnenden und zu,
unterjtügenden Berjonen , Familien und Einrichtungen gemäß den teftamentarifchen Beftimmungen zU
verwenden .

off .

Vdt . SHildenbrand .
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Anhang nidhtamtlidh ) .

Unter Berantwortlichkeit des Großh . Dberrats Regierungsrat Dr . Mayer .

Synagogeneinweihung zu Vforzheim ,

Yın 27 . Dezember d. I .
Einweihung der nach den Entwürfen des Archi¬
teften u dwig Levy , Brofefjor an der Bau¬
gewerfejcdhule in Karlsruhe , neuerbauten Synagoge
zu Pforzheim vollzogen . Zu derfelben waren als
Vertreter des Grogherzeglichen Kultusminifteriums
jowie des ®©roßherzoglichen Oberrat3 die Herren
Minijterialrat SZecherer und Regierungsrat Dr .
Mayer aus Karlsruhe , fjowie außerdem Herr
Konferenzrabbiner Dr . SondhHeimer aus Hei¬
delberg erfchienen . Als Fefiprediger funktionierte
Herr Konferenzrabbiner Dr . Schwarz von Karls¬
ruhe . Mehrere Nachbargemeinden , insbefondere
diejenige zu Karlsruhe waren durch Abordnungen ver =
treten . Die ftaatlihen und ftädtijhen Behörden
beteiligten fih nahezu voNlzählig an der Feier , [ 0 ins : |
befondere die Vorftände des Großherzoglichen Be¬
zirfsamts und des Großherzogliden Umtsgerichts ,
der Oberbürgermeifter und der Blirgermeifter der
Stadt , mehrere Stadtratsmitglieder und Vorftände
höherer Schulanftalten . Ferner waren die drei Abge¬
ordneten von Stadt und Bezirk in der zweiten Kam
mer der Landftände anwejend .
figung vonjeiten aller Konfejfionen ,

Sängern und Sängerinnen der beiden
Gejangvereine der Stadt , deren mufikalijcher Leiter
Herr Mufikdivektor Theodor Mohr
werter Weije fich zur Ausführung der Chorgefänge
erboten hatte , zeigten aufs Erfreulichfte , in welcher

Eintracht
die verjchiedenen Befenntnifje dafelbft

eben .
Die Feier begann um 31 % Uhr mit der Zere -|

monie der Übergabe des Schlüffel8 durch den
Architekten Herrn Brofejjor Levy an den Vorftand
der Gemeinde , Herrn Heinrich Netter , welcher
jolden an Herrn Minifterialrat Becherer als
Vertreter der Großherzoglidhen Regierung weiter
gab . Aus defjen Händen empfing denfelben Herr
Kabbiner Dr . Schwarz , weldher nach einer kurzen
Anipracdhe an die Verjammelten die Pforte des

Tempels erfchloß . Mit dem Chor au dem Ora¬
torium „ Samf { on “ von Händel „ Höre Jakobs Gott ,
D Cwiger hör, “ begann die Feier im Innern des

Sotteshanfes .

wurde die feierliche |

Die rege Betei -|
namentlich |

aud) der evangelijchen und altfatholijchen Geiftlich » |
feit , jowie ganz befonders die Mitwirkung von

erften
|

in Ddankfens = |

Demnächft rezitierte der Kantor , Herr Reallehrer
Bloch , das „ Matowu “ in hebräifcher und deutjcher
Sprache . Hierauf folgte der Vortrag des Mindha¬
gebet $ durch den Kantor unter Mitwirkung eines
Doppelquartett $ des Synagogenhors . Während
des Nachfpiel3 zu den als Duett gefungenen „ S’ u

scheorim roschechem “ erfolgte al8dann bie feier :
lide Einbringung der Chorarollen durch den
Kabbiner und die vier älteften Gemeindemitglieder .
Hell und freudig erklang das Schema Jisro &l und

jubelnd ertönte zum Einftellen der Heiligen Kollen
der herrliche Chor : „ Hoch tHut euch auf , ihr Thore
‚der Welt . “ Der Rabbiner jprach das Uwenucho

| ( „ Wenn ehemals die heilige Lade “ ) und der Chor
fang das Gebet aus „Mthalia “ von Mendels¬

jodn : „ Saßt ung dem Heil ’ gen Worte Gottes
| Taufchen . “

Hierauf folgte die Predigt des Rabbiners Dr .

„ Schwarz . Ausgehend von dem MaHuruf des
jterbenden Patriarchen Jakob : „ Sammelt Euch
und Höret , Ihr Kinder Jakobs , Höret auf SIirael ,
Eueren Vater “ (2. B, Me. 49 , 2) beleuchtete Red¬
ner die Dreifache Beftimmung der Synagoge als
Stätte der geiftigen und gemütliden Sammlung
für den einzelnen Jiraeliten , als Sammelpunfkt
für das religiöje Leben der Gemeinde und da¬
rüber hinaus al3 die rechte Vorbereitungsichule für
die Sammlung und Einigung des ganzen Menjchen¬
gefchlecht ®. Die formvollendete und inhaltlich be=
deutende Ktede , welche auch des aktuellen Intereffes
nicht entbehrte , wird dem Vernehmen nach im
Druck erfcheinen . Diefelbe fand ihren Ab{OLuß
in einem Weihegebete , in welchem ‚der Rabbiner

| den Segen des Höchften erflehte für Alle , die
zum Bau beigetragen durch Kat und hat , für
den hochbegabten Künftler , der den Bau erdacht ,

| für die , welche ihn geleitet und im einzelnen aus¬
geführt , für die Gemeinde , ihre Borfteher und ihre
Glieder , für Fürft und Vaterland und Heimat¬
gemeinde .

Brächtig erfhallte darnad ) von Solo ( Kantor )
und Chor das Sulzer ’ jche „ die Lehre des Ewigen¬
ijt ohne Tadel “ . E % folgte die vorgejchriebene
Hürbitte für KXaijer und Großherzog , Keich und

Heimatland , Stadt und Gemeinde , dann das herr .
liche Beethoven ’ Iche : „ Die Himmel rühmen des

SEwigen Ehre “ und das Schlußgebet des Rabbiners .
| € war eine von echt religibjer Begeifterung ge =
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tragene Feier , welche fichtlich einen tiefen und |
erhebenden Eindruck auf alle Anwejenden machte. |

Über daz Bauwerk felbft fei noch folgendes |
bemerkt : ange

Das neue Gotteshaus , in romanifchem Stil mit |

Auklängen an das Maurijche erbaut , zeigt maj¬

five Facaden in abwechjelnd hHellgrünem und rotem |

Sandftein . Der Bau liegt an der Zerrenner =|
itraße , von welcher er durch den vorbeifließenden

|

breiten Kanal und durch einen gärtnerijch anges
legten Vorplag getrennt ijft. Nach allen Seiten

freiftehend , gelangt die Synagoge dadurch zu male¬

rijher Wirkung . Mit dem Hauptportal an der

weitlichen Schmalfeite , präfentiert fie fi dem Be¬
jchauer Fräftig und mächtig in der Gejamterfchei -|
uung , zierlich in den Einzelheiten . In der Mitte |
von einer impofanten Kuppel überragt , inı Weften mit |

einem Zurmaufdau über dem Eingang und im |
Diten mit zwei flankterenden Ziertürmchen als Ab =

Ichluß , ift diefes Gotteshaus eine wirkliche BZierde
der Stadt . Und dem‘ Nußernm entjpridht Das
Innere . Bom Weftportal gelangt man zunächft
in die geräumige Borhalle , über welcher fich die |
Süängerempore mit der vorzüglidhen Orgel : von |
Voit & Söhne in Durlach befindet . RechtS und
linf $ von der Vorhalle führen die Treppen zu den

Frauenemporen . SGefällige Deden - Ornamente der
beiden Seitenteile der Vorhale bereiten würdig
vor auf die durchweg hHarmonifch wirkende Aus =

iOmücung des InnentempelS . Beim Eingang durch |

die Mittelthüre Fällt der Blick Jofort auf den Chora - |
jchrein , der , ein feines Kunfiwerk für fih , das

Auge fefjelt dutch , den ungezwungenen Aufbau
und durch die diskrete Bemalung . Die Thlüren
dazu , durch den Choravorhang verdeckt , Öffnen {ich
durch den Druck auf . eine Feder . Unmittelbar vor
dem Schrein , zu welchem von dem jhHon durch drei
Stufen erhöhten Plag des Vorbeters noch drei
Stufen höher führen , fteht frei , von allen Seiten
Jichtbar , die Predigtkanzel , vor diefer das Vorbeter¬
pult . Ueber diefer ganzen Parthie wölbt ich im |
Halbkrei8 ein blauer DedenhHimmel , mit zahllojen
Sternen bejät . Unter der Hauptkuppel , welche |

durch mehrere Feine FenftereinfOnitte ein mäßiges
Dberlicht wirft , befindet ich der Hauptraum mit
den Männerfibßen , recht und MnkS davon , unter

den Frauenemporen , ft Kaum für die Kinder,
jo daß zu ebener Erde etwa 220 Pläße , auf den

Emporen etwa 96 Zrauen = und 36 Sängerpläge
vorhanden find . Das Tageslicht dringt gedämpft
durch die prächtig gemalten Fenfter und verfeßt
im Berein mit den gemalten Wänden und Decken
den Bejchauer in weihevolle Stimmung . Die|
Abendbeleuchtung erfolgt durch eine große Gastrone ,
die von der‘ Kuppelhöhe Herabftrahlt , und durd
zahlreiche Feinere SGasbeleuchtungskörper . Von
den Emporen führen außer den erwähnten zwei Trep¬
pen in der Borhalle noch zwei Nottreppen nad der

entgegengefeßten Seite unmittelbar ins Freie . Drei

Ausgänge führen vom Hauptraum nach der VBor¬

halle , drei direkt ins Freie , während die Borhalle
wieder durch zwei große Thüren im Weften und
im Süden ing Freie leitet .

Hinter der Synagoge erhebt fich daz Gemeinde :

haus mit Schul = und Berwaltungsräumen im Erd¬

ge [ hoß und Kantor = und Dienerwohnungen in den
beiden andern Stockwerken .

Das ganze Werk , eben ] o zwedmäßig als [ Hön,
gereicht dem Entwerfer des Plans , Herrn Profefjor
Levy , zur höchften Ehre . Bis inZ fleinfte atmet

jeder Teil die geniale Kraft und den feinen Künftlers
Jinn feines Erbauers . Ehrende Anerkennung ge=
blihrt aber auch allen an dem Bau Mitwirkenden ,
dem bauleitenden Architekten Herrn Stadtrat Klein
und dem Bauführer Herrn Zink und allen Hand¬
werfern und Arbeitern . Die meiften Arbeiten wurz
den durch Pforzheimer Meifter ausgeführt . Die

Orgel ift in Durlach gebaut , die Glasmalereien
lieferte Meifter Drinneberg in Karl8ruhe . Der ges
jamte Bauaufwand wird , einfchließlich des Bau :

plages , eine Summe von . nahezu 200000 6 et :

fordern . Die ijraelitijche Gemeinde Pforzheim hat

aber dieje $ große Opfer gerne gebracht für ein

es {elbft und der hönen Stadt würdiges Gottes
aus .

Druck und Erpedition von Malidh & Vo gel in Rarlaruhe .
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